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Aktueller Stand der Corona-Verordnung 
 
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber, 
 
seit Mitte März informieren wir Sie immer wieder über Maßnahmen und Regelungen wegen der 
Corona-Pandemie. Inzwischen ist wieder eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht, welche auf 
unserer Website www.hagnau.de abrufbar ist. 
 
Die neue Verordnung beinhaltet, dass die bestehenden Maßnahmen noch bis zum 03.05.2020 
fortgesetzt werden und somit unter anderem auch die Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe bis dahin geschlossen bleiben. 
 
Darüber hinaus wird es noch eine Regelung zum Verbot von „Großveranstaltungen“ bis 
einschließlich 31.08.2020 geben. Details dazu sollen noch genau definiert werden. Unsere internen 
Regelungen bezüglich der gemeindeeigenen Räumlichkeiten und Veranstaltungen bleiben, Stand 
heute, entsprechend der Corona-Verordnung noch bis einschließlich 03.05.2020 bestehen. 
 
Liebe Gastgeberinnen und Gastgeber, die derzeitigen Einschränkungen sind groß und erfordern 
viel Geduld. Wir hoffen aber, dass es unter strenger Beachtung der Hygienevorschriften ab dem 
04.05.2020 auch in diesem Bereich schrittweise zu Öffnungen kommen wird. 
 
Bei neuen Erkenntnissen werden wir Sie wieder informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

       

Volker Frede        Yvonne Dimmeler 

Bürgermeister        Tourist-Information  

Volker Frede 

Telefon: +49 (0) 75 32 . 43 00-11 

Telefax:   +49 (0) 75 32 . 43 00-20 

E-Mail: buergermeister@hagnau.de 
 

Hagnau a. B., den 21.04.2020 

An die  
Gastgeberinnen und Gastgeber 
der Gemeinde Hagnau am Bodensee 
 


